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Experten am KURIER-Wohntelefon
jede Wohnung bestehen muss,
selbstdann,wenndasHausmitei-
ner zentralen Wärmeversor-
gungsanlage ausgestattet ist. Ob
Sie diesen Kamin für einen Einzel-
ofen verwenden dürfen, ist hin-
sichtlich aller technischen Fragen
mit dem Rauchfangkehrer, in
mietrechtlicher Sicht mit der Ge-
nossenschaft abzuklären. Sie sind
verpflichtet, einederartigeVerän-
derung der Genossenschaft anzu-
zeigen. Stimmt die Genossen-
schaft Ihrem Änderungswunsch
zu, oder reagiert sie nicht inner-
halb von zwei Monaten nach
Anzeige,sodürfenSiedenOfenin-
stallieren. Bei ausdrücklicher
Ablehnung innerhalb von zwei
Monaten, können Sie die Zustim-
mung des Vermieters bei Gericht
beantragen.

Ich bin Mieterin einer Genossenschafts-
wohnungundseitJahrenimStreitmit
meiner Nachbarin. Jetzt hat sie
michwegenKörperverletzungan-
gezeigt, obwohl ich ihr nie etwas
getanhabe.KanndasaucheinKün-
digungsgrund wegen unleidlichem
Verhalten sein?

Bei einer Anzeige wegen Kör-
perverletzung müssen Sie damit
rechnen,dassaucheinStrafver-
fahren bei Gericht gegen
Sie eingeleitet wird. Dies
sollten Sie keinesfalls
unterschätzen, da für
den Fall, dass Sie schul-
dig gesprochen wer-

den, neben der Strafe auch andere
Konsequenzen auf Sie zukommen
werden. Eine davon wäre, dass die
Genossenschaft Ihr Mietverhält-
niswegenunleidlichenVerhaltens
aufkündigen kann.

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung. Ein
Eigentümer nützt seit vielen Jahren einen
Teil des allgemeinen Kellers als privates
Kellerabteil ohne dafür zu zahlen. Die Ver-
waltung sagt, sie mischt sich da nicht ein.
Müsste der Verwalter tätig werden? Was
können wir tun?

Benützt ein Wohnungseigentü-
mer allgemeine Teile der Liegen-
schaft ohne wirksamer Benüt-
zungsregelung – die wäre eine
schriftliche Vereinbarung sämtli-
cherMiteigentümer–,sostelltdies
eine eigenmächtige Störung dar.
In diesem Fall kommt jedem be-

einträchtigten Woh-
nungseigentümer

ein gerichtlich
durchsetzbarer
Unterlassungs-
und Beseiti-
gungsanspruch

zu.Daes sichda-
beinichtumFra-

gen der Ver-
waltung

Professionalität wird belohnt
Beim Mystery-Shopping wurden heuer alle Wiener Makler getestet. Die besten werden ausgezeichnet. VON URSULA HORVATH

Wer sind die besten Makler
Wiens? Kommende Wo-
che werden wir es wissen:
Denn am 19. Jänner 2010

werden die IMMY-Gewinner ge-
kürt. Bereits zum vierten Mal or-
ganisiert die Fachgruppe der Im-
mobilien- und Vermögenstreu-
händer diesen Qualitätspreis für
die Wiener Makler.

DOCH WÄHREND bisher nur getestet
wurde,wersichangemeldethatte,
wurdendiesmal alleWienerMak-
ler unter die Lupe genommen.
Testkunden überprüften beim
Mystery-Shopping die Qualität
der schriftlichen Unterlagen, die
Reaktionsgeschwindigkeit auf
Anfragen und die persönliche Be-
ratung. Stärker als bisher wurde
diesmal die Professionalität des
Unternehmensauftritts gewertet.
Diesmal werden nicht nur die fünf

besten Makler mit dem IMMY
ausgezeichnet, sondern auch die
Plätze 6 bis 20 vergeben.

DOCH NICHT NUR DIE GEWINNER pro-
fitieren. Alle Betriebe erhalten ei-

ne detaillierte Auswertung des
Mystery-Shoppings. Außerdem
übernimmt die Fachgruppe die
Kosten für ein Analyse- und Bera-
tungsgespräch. Denn ein unab-
hängiges Feedback zur einen Ser-

Weinberger Biletti Immobilienmanagement
Udo Weinberger

der Liegenschaft handelt, ist die
Hausverwaltung weder befugt
noch berechtigt, einzuschreiten.

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung in
einer Anlage mit mehreren Stiegen. Jeder
Schlüssel sperrt alle Stiegenhaus-Türen.
Irgend jemand hat jetzt aber das Schloss
beieinerStiegegeändertundalle,dienicht
auf dieser Stiege wohnen, haben jetzt kei-
nen Zutritt mehr. Ist das rechtens? Was
kann ich tun?

Die Änderung des Sperr-Systems
ist eine Maßnahme der Verwal-
tung der Liegenschaft und kann
daher nicht in Eigenmacht durch
einzelne Miteigentümer veran-
lasst werden. Grundsätzlich steht
allen Miteigentümern eines Hau-
ses hinsichtlich der allgemeinen
Teile der Liegenschaft ein die üb-
rigen nicht einschränkendes
Nutzungsrecht zu. Aus Sicher-
heitsgründen werden dennoch
oft Sperr-Systeme verwendet,
die dem Einzelnen nur Zutritt
zum eigenen Stiegenhaus ge-
währen. Befinden sich in den
anderen Stiegenhäusern al-
lerdings auch Gemein-
schaftsräume, die von Ihnen
genutzt werden könnten
(Waschküche, Sauna) so ha-

ben Sie das Recht, den Zutritt
zu verlangen.

DAS NÄCHSTE MAL AM
KURIER-WOHNTELEFON

Tel: 01/52 65 760

25. 1. 2010

Barbara Sirk
Wohnrechtsexpertin des
Mieterschutzverbandes
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10.00 bis 11.00 Uhr

Ich bin seit 30 Jahren Mieterin einer
Gemeindewohnung. Die Nachbarin über
mir ist sehr laut. Gespräche haben nichts
gebracht und eine Beschwerde bei Wiener
Wohnen auch nicht. Was kann ich tun?

Vor allem bei hellhörigen Woh-
nungen kommt es öfter vor, dass
Geräusche aus den Nachbarwoh-
nungen als sehr störend empfun-
den werden. Überschreiten diese
das Maß der Ortsüblichkeit und
beeinträchtigen sie die übliche
Nutzung, so können Sie mittels
Unterlassungsklage gegen ihre
Nachbarinvorgehen.Zubeachten
wäre,obesdiesbezüglichRegelun-
gen in der Hausordnung gibt.
Wiener Wohnen bietet auch über
die Servicestellen der Gebietsbet-
reuungen, die sich neuerdings
Wohnpartnernennen,Unterstüt-
zung bei Nachbarschaftsproble-
men in Form von Mediationen an.

Ich bin Mieterin einer Genossenschafts-
wohnungundmöchtegerneeinenOfenauf-
stellen.Angeblichdarfichdasnicht,weiles
nur einen Not-Kamin gibt. Der Rauchfang-
kehrer sagt aber, dass es möglich ist. Darf
man einen Ofen aufstellen, oder nicht?

Als „Notkamin“ wird im Sprach-
gebrauch ein Kamin bezeichnet,
der aufgrund der Bauordnung für

vicequalität ist eine wertvolle Ori-
entierungshilfe für jedes Unter-
nehmen. Damit Käufer und Ver-
käufer, Mieter und Vermieter
noch besser betreut werden. [
www.immy.at

WORAN ERKENNT MAN EINEN GUTEN MAKLER?

„Wenn Sie einen Ofen
aufstellen wollen, müssen Sie

diese Veränderung der
Genossenschaft anzeigen.“

Oliver Brichard, Obmann der Fach-
gruppe Immobilien- und Vermögens-
treuhänder der Wirtschaftskammer
Wien und Immy-Jurymitglied, erklärt,
worauf Kunden achten sollten:

i Marktauftritt: Wenn der Makler sich
selbst und sein Büro professionell
präsentiert (mit einer userfreundli-
chen Webseite, professionelle Visi-
tenkarten,etc.),agierterauchprofes-
sionell gegenüber Kunden.

i Aufbereitung des Angebots: Sind die
Unterlagen übersichtlich und vollstän-
dig?WeißderMaklerüberseineObjek-
te im Detail Bescheid? Verwendet er
verschiedene Vermarktungskanäle
und nützt er diese adäquat? Begleitet
er seine Kunden bis zum Geschäftsab-
schluss und bei Bedarf auch danach?

i Versicherung: Hat der Makler für
unvorhersehbare Gewährleistungsan-
sprüche vorgesorgt und eine Vermö-

gensschadenhaftpflicht-Versiche-
rung abgeschlossen?

i Mitgliedschaft: Wer Mitglied bei ei-
nerImmobilien-Vereinigungist, istzur
Einhaltung des Ehrenkodex des
Verbands verpflichtet.

i Gewerbeberechtigung: Überprüfen
Sie im Firmenverzeichnis der WKO
(www.wko.at), welche Gewerbebe-
rechtigung der Makler besitzt.

DIESE WOCHE:
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